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Für das Verfahren zur Erteilung von Erlaubnissen und Bewilligungen nach dem 
Bundesberggesetz (BBergG) hat das seinerzeitige TMUL (Thüringer Ministerium für 
Umwelt und Landesplanung) Richtlinien erlassen, die im StAnz 1993, S. 802 veröf-
fentlicht wurden und unverändert gelten. Diese lauten wie folgt (zuständige Behör-
de ist mittlerweile das Thüringer Landesbergamt): 

 

I. Richtlinie für die Erteilung einer Erlaubnis zur Aufsuchung bergfreier Bo-
denschätze 

Für den Antrag auf die Erteilung einer Erlaubnis zur Aufsuchung bergfreier Boden-
schätze sind nachfolgende Angaben und Unterlagen erforderlich. Die Gliederung 
soll eingehalten werden. Der Antrag ist bei der für die Erteilung zuständigen Behör-
de einzureichen. 
Die angegebenen Paragraphen beziehen sich auf die entsprechenden Bestimmun-
gen des Bundesberggesetzes vom 13.08.1980 (BGBI. I S. 1310), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. August 1992 (BGBI. I S. 1564): 

1.  Antragsteller: Firmenbezeichnung und -sitz, Geschäftsführung, Handelsregister-
auszug. 

2. Genaue Bezeichnung der Bodenschätze, die aufgesucht werden sollen 
(§ 11 Nr. 1). 

3.  Darstellung des beantragten Erlaubnisfeldes (§ 4 Abs. 7). 
Die Art der Darstellung und Ausgestaltung der Karte ergibt sich aus der Berg-
verordnung über vermessungstechnische und sicherheitliche Unterlagen (Unter-
lagenBergV) vom 11. November 1982 (BGBI. I S. 1553) 

4. Der Antragsteller hat sich gegenüber der zuständigen Behörde zu verpflichten, 
die Ergebnisse der Aufsuchung unverzüglich nach ihrem Abschluss, spätestens 
beim Erlöschen der Erlaubnis der zuständigen Behörde auf Verlangen bekannt 
zu geben (vgl. § 11 Nr. 4). 
Wird eine Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwecken oder eine Erlaubnis zur 
großräumigen Aufsuchung beantragt, hat sich der Antragsteller zu verpflichten, 
auf Verlangen der zuständigen Behörde, Inhaber von Bergbauberechtigungen 
nach Maßgabe des § 11 Nr. 5 an der Aufsuchung im beantragten Feld zu betei-
ligen. 

 
5.  Arbeitsprogramm:  

Der Antragsteller hat nach § 11 Nr. 3 ein Arbeitsprogramm vorzulegen, in dem 
dargelegt ist, dass die vorgesehenen Aufsuchungsarbeiten hinsichtlich Art, Um-
fang und Zweck für die Erkundung der vermuteten Lagerstätte ausreichend sind 
und in einem angemessenen Zeitraum durchgeführt werden. 
Das Arbeitsprogramm sollte der geplanten Feldesgröße Rechnung tragen. Der 
Betreiber sollte im Arbeitsprogramm ihm bekannte Belange des Naturschutzes, 
der Raumordnung usw. beachten. 
Es wird darauf hingewiesen, dass das vorgelegte Arbeitsprogramm ein wesentli-
ches Kriterium für die Entscheidung der zuständigen Behörde darstellt und daher 
vom Antragsteller konkret und detailliert beschrieben werden muss. Insbesondere 
in diesem Zusammenhang ist auf die Vorrangregelung nach § 14 Abs. 2 zu ver-
weisen. 
In Abhängigkeit vom geplanten Ablauf der Aufsuchungsarbeiten ist der Zeitraum 
anzugeben, für den die Erlaubnis beantragt wird. Gemäß § 16 Abs. 4 darf ein Zeit-
raum von 5 Jahren nicht überschritten werden. 
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Sofern der Antragsteller in einem beantragten Feld bereits zu einem früheren Zeit-
punkt Aufsuchungsarbeiten durchgeführt hat, sollte auf diese Arbeiten im Antrag 
Bezug genommen werden. Eine Beschreibung der früheren Arbeiten ist zweck-
mäßig. 

Der Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit des Antragstellers kann bei-
spielsweise wie folgt erbracht werden: 

a) Durch Beschreibung der bergbaulichen Tätigkeiten des Antragstellers in den 
letzten fünf Jahren; 

b) durch eine Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Geräte und welche 
technische Ausrüstung der Antragsteller für die Ausführung des Vorhabens ver-
fügen wird; 

c) durch Beschreibung der Maßnahmen des Antragstellers zur Gewährleistung 
der planmäßigen Aufsuchung im Erlaubnisfeld. 

 
6.  Finanzielle Leistungsfähigkeit: 

Die finanzielle Leistungsfähigkeit kann in der Regel durch Angaben darüber, in-
wieweit die Aufwendungen aus Eigenmitteln, aus Krediten oder Zuschüssen der 
öffentlichen Hand finanziert werden mit der Erklärung, daß die Mittel auch für die 
Wiedernutzbarmachung der Oberfläche verfügbar sind, nachgewiesen werden. 
Die Angaben sind glaubhaft zu machen. Gegebenenfalls können Bilanzen, Bank-
auskünfte, Kreditzusagen u. dergl. beigefügt werden (§ 11 Nr. 7). 

 
 
 
 
II. Richtlinie für die Erteilung einer Bewilligung zur Gewinnung bergfreier Bo-
donschätze 
Für den Antrag auf Erteilung einer Bewilligung zur Gewinnung bergfreier Boden-
schätze sind nachfolgende Angaben und Unterlagen erforderlich. Die Gliederung soll 
eingehalten werden. Der Antrag ist bei der für die Erteilung zuständigen Behörde 
einzureichen. Die angegebenen Paragraphen beziehen sich auf die entsprechenden 
Bestimmungen des Bundesberggesetzes vom 13. August 1980 (BGBl. I S.1310), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 26. August 1992 (BGBl. I S. 1564): 

1. Antragsteller: 
Firmenbezeichnung und -sitz, Geschäftsführung, Handelsregisterauszug. 

2. Genaue Bezeichnung der Bodenschätze, die gewonnen werden sollen (§ 11Nr. 1). 
3. Darstellung des beantragten Bewilligungsfeldes (§ 4 Abs. 7). Die Art der Darstel-

lung und Ausgestaltung des Lagerisses ergibt sich aus der Bergverordnung über 
vermessungstechnische und sicherheitliche Unterlagen (UnterlagenBergV), vom 
11. November 1982 (BGBl. I S. 1553). 

4. Angabe der Stellen nach Lage und Tiefe, an denen die Bodenschätze entdeckt 
worden sind (Fundstellen) als Sonderdarstellung im Lageriss. 

5. Nachweis darüber, dass die entdeckten Bodenschätze nach ihrer Lage und Be-
schaffenheit gewinnbar sind. Hierzu sind Angaben über den Inhalt, die Beschaf-
fenheit, die Tiefenlage der Lagerstätte und die technischen Gewinnungsmöglich-
keiten erforderlich. Gegebenenfalls kommt auch die gutachterliche Stellungnahme 
eines Sachverständigen in Betracht. (§ 12 Abs. 1 Nr. 3). 
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6. Arbeitsprogramm:  

Der Antragsteller hat nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 ein Arbeitsprogramm vorzulegen, aus 
dem insbesondere hervorgeht, dass die technische Durchführung der Gewinnung 
und die danach erforderlichen Einrichtungen unter und über Tage ausreichend 
sind und die Gewinnung in einer angemessenen Zeit erfolgt. 
Das Arbeitsprogramm muss der geplanten Feldesgröße Rechnung tragen. 
In Abhängigkeit vom voraussichtlichen zeitlichen Ablauf der Gewinnung ist der 
Zeitraum anzugeben, für den die Bewilligung beantragt wird (Befristung). Gemäß 
§ 16 Abs. 5 wird die Bewilligung für eine der Durchführung der Gewinnung im Ein-
zelfall angemessene Frist erteilt. 
Der Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit des Antragstellers kann bei-
spielsweise wie folgt erbracht werden: 

a) Durch Beschreibung der bergbaulichen Tätigkeiten des Antragstellers in den 
letzten fünf Jahren; 

b) durch eine Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, weiche Ge-
räte und welche technische Ausrüstung der Antragsteller für die Ausführung des 
Vorhabens verfügen wird; 

c) durch Beschreibung der Maßnahmen des Antragstellers zur Gewährleistung ei-
ner optimalen Nutzung der der Bewilligung zugrunde liegenden Lagerstätte. 

 
7.  Finanzielle Leistungsfähigkeit: 

Die finanzielle Leistungsfähigkeit kann in der Regel durch Angaben darüber, in-
wieweit die Aufwendungen aus Eigenmitteln, aus Krediten oder Zuschüssen der 
öffentlichen Hand finanziert werden mit der Erklärung, dass die Mittel auch für die 
Wiedernutzbarmachung der Oberfläche verfügbar sind, nachgewiesen werden. 
Die Angaben sind glaubhaft zu machen. Gegebenenfalls können Bilanzen, Bank-
auskünfte, Kreditzusagen u. dergl. beigefügt werden (§ 11 Nr. 7). 

 


